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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007 und das Marktordnungs-Überlei-
tungsgesetz geändert werden 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 21. April 2009 beschlossen, dass gegen 

den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007 und das 

Marktordnungs-Überleitungsgesetz geändert werden, keine Einwendungen erhoben 

werden. 

 

1. Zu Art. 1 Z. 1: 

 

§ 7 Abs. 5 sieht die Möglichkeit der Teilnahme an optionalen EG-Programmen durch 

Verordnung vor. Die Länder haben sich in diesem Fall nach Maßgabe des § 3 des 

Landwirtschaftsgesetzes 1992 an der Finanzierung zu beteiligen. 

 

Die NÖ Landesregierung geht davon aus, dass der Bundesminister – unabhängig von 

seinen Verpflichtungen nach der Vereinbarung über einen Konsultationsmechanismus 

und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften – vor Erlassung einer 

Verordnung gemäß § 7 Abs. 5 mit den Ländern über die Folgen der damit verbunden-

en Kostenabwälzung verhandelt. 
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2. Zur Kostendarstellung: 

 

Die Kostendarstellung entspricht weder den Anforderungen der Vereinbarung über 

einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebiets-

körperschaften noch dem § 14 des Bundeshaushaltsgesetzes. 

 

Es wird daher die Vorlage einer dieses Vorgaben entsprechenden Kostendarstellung 

gefordert. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann
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